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PS 13
Des Pilgers 10  le von Jeruſalem

Pallfeſi Sα

Wohlan nun preiſet den Herrn
All ihr Diener des Herrn
Die ihr weilet IM Quſe des Herrn
IM Vorhof des Hauſes unſeres Gottes!

Des hebt die ande Tempel
Und preiſet den Herrn!
Es egne der Herr dich von Sion Qus
Der D  chöpfer des Himmels und der Erde!

Erklärung. Als letztes der Wallfahrtslieder ſcheint unfEL PſalM
ilger ſeim,Em Abſchiedsgruß der von Jerufſalem fortziehenden

die vielleicht gegen Abend von der Stadt aufbrachen und den dort
weilenden Prieſtern dieſe ſtimmungsvollen Scheideworte Urieſen der

Vers iſt als der von Cnment Prieſter 9e rochene Segen zu
aſſen Möglich auch daß CS bloß Eern Gebet zur Nachtfeier mͤ

Tempel iſt jedenfalls wird eS rüngli als ſolches erfaßt on
den ſein

Als Schluß der onntags Komplet paßt der Pſalm vorzüglich,
* iegt Enme Art Sonntagsſtimmung über ih

Paſtoral⸗Fragen und Fälle
(Vollkommene Reue und heilige Kommunion.) Der

Militärkaplan Julius hält die Fe  ru  en Emne eifrige Anſprache
über die vollkommene Reue we noch vor der Beicht und der prieſter
lichen Losſprechung die Sünden Uge und Omi i Todesgefahr den

Dann0 wenn EL eintreten ſollte zu glückſeligen mache
rat ETL als das beſte Mittel zUum 0  Um der Tugend und
nade vor ott die öftere heilige Kommunion an wer Tod
ſünde ſich nicht bewußt ſei dürfe unbedenklich auch ohne Beicht hin
zutreten. nter den Zuhörern ſind, wie Ulius ſehr wohl weiß,
gegen die Hälfte Nichtkatholiken. Doch auch dieſen gefällt die An
ſprache als anderen Morgen Julius zelebriert, treten faſt alle
von der Mannſchaft zur heiligen Kommunion. Ulius Ci. das hei
lige Sakrament allen aus, da jetzt nicht unterſuchen kann, ob
Katholiken oder Nichtkatholiken vor ſich hat auch letzteren, denkt CT
bei ſich kann der Empfang nützen, ſchaden keinenfalls. HatU⸗
Uns recht gehandelt?

Rtwort. Durch Betonung des Wertes der voll
kommenen oder Liebesreue und deren Wirkſamkeit hinſichtlich der

achlaſſung der Sünden und Wiederver öhnung mit hat Julius
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er ein Werk getan, auch inſofern CEL leſe Anſprache nicht
nur die Katholiken, ondern auch die Nichtkatholiken richtete,
alls bTl nur die Anleitung zur Erweckung ſolcher Liebesreue orrekt
gegeben hat Es müſſen dabei oſitiv gläubige und gutgläubige Nicht⸗
katholiken unterſtellt werden. Nur olche können ſich bei nicht chwer
ſündhaftem Irrtum auf un. vahren übernatürlichen Glaubens
an den einen wahren ott als den jenſeitigen Vergelter von Gut
und Böſe, (dem ſich vielleicht der Glaube den Erlöſer und' an die
Dreiperſönlichkeit des einen Gottes zugeſellen muß) zu einer ſünde
tilgenden Reue erheben und 0 ihre ewige Seligkeit un Sicherheit
ſtellen. Das gilt alſo zunächſt von chriſtusgläubigen Proteſtanten,
welche an der Richtigkeit ihrer Konfeſſion nicht zweifeln und dieſelbe
wenigſtens für nicht minder heilbringend halten, als das atholiſche
Bekenntnis. Sicher ausgeſchloſſen von der Zahl ſolcher, we
durch wahre Liebesreue Verzeihung der Sünden und die Anwart—
chaft auf das ewige Heil nach dem ode erlangen können, ſind
nicht einmal die Juden, welche nicht chriſtusgläubig, aber doch
ehrlich gottgläubig ſind, und ohne in ſündhafter Unkenntnis des 9e⸗
kommenen Erlöſers ＋ ſein, noch einen kommenden Meſſias erwarten
Doch hat Julius bei näherer Erklärung und Unterweiſung über die
vollkommene Reue nicht den Hinweis auf den Verſöhnungstod Chriſti
Ve

ſu zu unterdrücken gehabt, weil atſä all Unſer Heil durch
Chriſtus und ſeinen Kreuzestod kommt und dieſe ſo göttlich unend—
liche Liebe uns Menſchen der mächtigſte Anſporn iſt zu wahrer
Gegenliebe und zur vollkommenen Reue über die etwa begangenen
Sünden.

Kurz, der ſo gehaltenen Anſprache verdient Ulius hohes
Lob dadurch hat Eu, ſo gut konnte, auch für das Seelenheil derer
geſorgt, welche außerhalb der Kirche ſtehen Vielleicht omm ogar
ein 0  er, der bis da nicht ohne eine ＋ außerhalb der Kirche
tand, in der nahen Todesgefahr noch azu, IMm Geiſte und dem
Wunſche nach der wahren Kirche ſich anzuſchließen und —eine bis
herige durch Liebesreue zu ſü

Die weitere Aufforderung des Julius onnte INAowohl der Sache
ſelbſt nach, als auch der ſicht des Julius nach nur an die Katho⸗
liken gerichtet ſein. Selbſt für dieſe mu EL noch hervorheben, daß
es für ſolche, die ich bewußt wären, irgend eine ſchwere Sünde
begangen zu haben, nicht genüge, davon überzeugt zu ſein, die un
ſei durch vollkommene Reue etilgt, ondern daß zum mpfang der
heiligen Kommunion die Sündenvergebung mittels Beicht und prieſter⸗
licher Lo  rechung vorausgehen müſſe

Nichtgetaufte aber können nicht elnmal ültig das allerheiligſte
Sakrament empfangen, da die Taufe nach der Lehre der Kirche die
Tür den anderen Sakramenten iſt Der Nichtgetaufte empfängt
materiell den Leib des Herrn, aber nicht ſakramental, auch mn keiner
Weiſe die Wirkung des Sakramentes. Wenn jemand meinen möchte,
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der Heiland ſelber würde aber doch und wirklich empé
fangen, und eTr würde eS in ſeiner Allmacht und Güte on ver
ſtehen, auch die ſakramentale Wirkungsweiſe den Empfänger
mit inneren Gnaden zu bereichern, ſo iſt dieſe Meinung ohne alle
praktiſche Bedeutung. Seiner Gottheit nach iſt der Herr einem ſolchen
Empfänger noch unbegreiflich näher, als ſeiner ſakramental gegen⸗
wärtigen Menſchheit nach die Gottheit durchdringt jegliches Sein
und Weſen; beſonders iſt jeder Akt eines vernünftigen Weſen

H von
ihr und ihrer innerſten Mitwirkung abhängig. Will daher ott ſich
eines 0  en Nichtgetauften erbarmen, ſeine Cele mit inneren
Gnadenakten bereichern und ſündetilgenden Tugendakten wirkſam
antreiben, ſo kann das ſehr wohl, es geſchie aber unabhängig
von aller ſakramentalen Wirkung Gebet für einen en kann helfen,
irgendwelche nur materielle Sakramentsſpendung kann nichts helfen

ber auch getaufte Nichtkatholiken bewußterweiſe die Spen
dung der heiligen Kommunibn vollziehen, iſt unſtattha Die heilige
Kommunion iſt das äußere, augenfälligſte Zeichen inniger religiöſer
Gemeinſchaft, daß nur der, welcher dem Aeußeren und dem Inneren
nach Glied myſtiſchen Leibe Chriſti, der heiligen Kirche, ſt,
den wirklichen Leib II empfangen darf uch M Notfall gehört
Ar Darreichung ein vernünftiges, auf probablen Gründen fußendes
Urteil, daß die Reichung des Sakramente an ein vahres lied der
Kirche Chriſti geſchehe Eine andere Handlungsweiſe würde nicht das
Zeichen und die Uebung wahrer chriſtlicher Liebe ſein, ondern ein
Zeichen und eine Beförderung der religiöſen Gleichgültigkeit, der die
Bedeutung des wahren QAuben und Bekenntniſſes abhanden 9
kommen ware und noch mehr abhanden zu kommen drohte.

Ulius hätte daher die Aufforderung zur heiligen Kommu⸗—
nion nicht nur der Abſicht nach, ondern auch dem Wortlau nach
auf eme katholiſchen Zuhörer beſchränken müſſen Da nämlich der
erſte eil ſeiner Nſprache zweifellos der Abſicht und dem Ortlau
nach alle ſich richtete, ſo hätte für den zweiten Teil, der nicht
allen gelten durfte, die Einſchränkung formell machen müſſen beſon
ders wenn EL mutmaßte, daß Andersgläubige ſich mit den Katholiken
J  Ar Teilnahme der heiligen Kommunion drängen würden.

4 Sah nun Ulius anderen Morgen unterſchiedslos die
annſcha zur heiligen Kommunion hinzutreten, ſo war eS woh
möglich, daß er dies nicht Im voraus ahnte und daß ſchon mehrere
Andersgläubige wirklich das heilige Sakrament empfangen hatten, bevor
Ulius dieſes Mißverſtändnis der Andersgläubigen ahrnahm Das
var dann eine nUuL materielle Profanation. Sobald CL aber die moraliſche
Ueberzeugung oder auch nur eine dringende Vermutung von dieſem
Mißverſtändniſſe erlangte, wenn auch die einzelnen auf ihre On⸗
feſſion nicht kannte, ˙ mußte eV, ſelbſt mit Unterbrechung der heiligen
liturgiſchen andlung, deutlich und klar öffentlich erklären, daß
C durchaus unſtatthaft ſei, wenn andere als Katholiken dieſer
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ganz katholiſchen andlung teilnähmen, und daß ETL feierlich da
proteſtieren müſſe. Erkannte 9˙v aber irgend einen einzelnen

als Nichtkatholiken, 1 mußte El, ohne jede Anſehen der Perſon
denſelben mit freundlichen orten abweiſen und eventuell ihn über⸗
gehen Widrigenfalls lud Julius die u Profanation des
Heiligſten, alſo chweren Sakrilegs, auf ſich Nach der obigen Dar
egung des 0  E Ulius ogar einen geheimen Wunſ e⸗
habt aben, wie durch eine fromme Liſt einer Anzahl Ander  S·  2
gläubiger zur Teilnahme einem, wie glaubt, reichen Gnaden⸗
mittel verhelfen. ſt das wirklich der Fall, dann kann 1 von
ſubjektiv ſchwerer doch ULr durch grobe Selbſttäuſchung ent
ſchuldigt ſein

Aug. LehmkuhlValkenburg an
II (Noch einmal: eber die amtli feſtgeſetzten Höchſt

—

—

preiſe.“) Dem unterzeichneten Referenten wurde von der Redaktion
folgendes reiben zugeſandt: „Der Im erſten Heft der Quartal—
chrift behandelte Kaſus hinterläßt m Leſer den Eindruck, daß jede
Ueberſchreitung der geſetzlichen Maximalpreiſe verwerflich und ſünd⸗
haft und der ſo Handelnde reſtitutionspflichtig ſei Hier ein anderer
Aſu Im rühjahr 1915 hatten wir Iin Oeſterreich Maximal⸗
preiſe für Getreide, aber nicht für Mehl die Mehlpreiſe
damals ſo hoch daß die Müller mit einem außergewöhnlich
Verdienſt arbeiteten. Außerdem hat ſelbſt der QA bei Requiſition
von Aſer für das ilitär eine Prämie von Kronen bei einem
Meterzentner über die Maximalpreiſe gezahlt, und die politiſchen
und Gerichtsbehörden haben durch ihre Handlungsweiſe in der Be⸗
völkerung die Meinung aufkommen aſſen daß die Maximalpreiſenicht 0 ſtreng verbindlich ſeien

Zu dieſer Zeit kommt ein Müller zum Dekonomen Titus und
bittet ihn flehentlich, ihm den Reſt von einigen Meterzentnern Weizen
5  U verkaufen; derL 30⁴ SuU Sponte, ohne jede Aufforderung
mehr als den Maximalpreis, und tu akzeptiert ihn tu denkt
überhaupt nicht daran, daß dadurch eine unde begehen könnte,
hat 10 ſel der Staat die Maximalpreiſe ſchon überſchritten. An
eine Verletzung des bonum COMmIUnEe aut auperulnn kann hier
gar N gedacht werden, denn die reiſe ſind infolge dieſes
Verkaufes nicht geſtiegen, ſondern der 45 hat auf einen Teil
ſeines überreichlichen Verdienſtes ganz freiwillig Gunſten des
Getreideproduzenten verzichtet. Und von einer Ungerechten Bereicherung
kann mn unſerem Falle keine ede ſein, denn der Dekonom Titus
var nicht der Eigentümer, ondern nur der Verwalter des Meier—rrreeeeernnrnrrrreterrererreeeer“ee.eeeeeee hofes Der Beichtvater hat dem Titus weder die Sündhaftigkeit
ſeiner Handlung vorgehalten, noch zur Reſtitution verpflichtet.“

Weil der Unterſchied zwiſchen dieſem und dem rüheren Kaſus
em weſentlicher iſt, deshalb muß auch die Löſung eine weſentlich


